
Ergänzende Bestimmungen zum
Vorsorgereglement 
Gültig ab 1. Januar 2012



E. 1. Allgemeine Bestimmungen

Anschlussvertrag an die Stiftung

Die Firma schliesst sich der Stiftung Sozialfonds ab dem im Anschlussvertrag definierten Zeitpunkt an. In den Anhängen 
zum Anschlussvertrag werden die versicherten Vorsorgepläne der Firma festgelegt.

Kündigung der Mitgliedschaft

Die Kündigung der Mitgliedschaft kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jeweils auf Ende eines 
Jahres erfolgen, sofern im Anschlussvertrag keine andere Kündigungsfrist vereinbart wurde.

Personengruppen

Für Personengruppen innerhalb einer angeschlossenen Firma können unterschiedliche Vorsorgepläne festgelegt werden. 
Um eine Gleichstellung der Mitarbeiter innerhalb der angeschlossenen Firma sicherzustellen, müssen für die Personen-
gruppen Kriterien, insbesondere Alter, Jahreslohn, Stellung in der Firma, Berufsgruppen, Firmenzugehörigkeit usw., fest-
gelegt werden. Die jeweiligen Vorsorgepläne pro Personengruppe sind im Anhang zum Anschlussvertrag beschrieben.

Unfalleinschluss

Bei allen Standard-Plänen gilt für den übersteigenden versicherten Lohnanteil ab dem Maximallohn der obligatorischen 
Unfallversicherung (CHF 126'000.–) Unfalleinschluss. 
 
Selbständigerwerbende können beim Standardplan «Obli» auf Wunsch den Unfalleinschluss mitversichern. 

Grenzbeträge gemäss BPVG:
ab 2011

CHF 20'880.–

CHF 13'920.–

CHF 83'520.–

Mindestlohn
Der Mindestlohn entspricht drei Vierteln der maximalen AHV-Rente.
Für Teilinvalide wird der Mindestlohn entsprechend dem Invalidenanspruch
(in Bruchteilen der Vollrente) herabgesetzt.

Freibetrag
Der Freibetrag entspricht dem Betrag der minimalen AHV-Rente.
Für Teilzeitbeschäftigte wird der Freibetrag entsprechend dem Beschäftigungsgrad
(in Bruchteilen des Vollbetrages) gekürzt.

Maximallohn
Der Maximallohn entspricht im Minimum dem dreifachen Jahresbetrag der
maximalen AHV-Rente. Für Teilinvalide wird der Maximallohn entsprechend dem
Invalidenanspruch (in Bruchteilen der Vollrente) herabgesetzt.



E. 2. Einkauf von Beitragsjahren

Die Höhe der möglichen Einkaufssumme entspricht höchstens dem errechneten Betrag auf der Basis nachstehender Tabelle, 
abzüglich dem vorhandenen Altersguthaben inklusive allfälliger Freizügigkeitskonti und -policen. Massgebend ist der im Zeit-
punkt des Einkaufs versicherte Lohn sowie die Höhe des aktuellen Sparbeitrages der versicherten Person.

Massgeblich für die steuerliche Abzugsfähigkeit ist die Gesetzgebung und Praxis des Fürstentums Liechtenstein, bzw. des Steu-
erdomizils der versicherten Person. Die Überprüfung der steuerlichen Abzugsberechtigung obliegt der versicherten Person.
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A l t e r

 Sparbei trag in  Prozenten des vers icherten Lohn vom aktuel len Sparplan
(Zwischenwerte  werden au f  d ie  nächs t  höhere Prozentzah l  au fgerundet )

7 %   8 %   9 %   1 0 %   1 1 %  1 2 %   1 3 %   1 4 %   1 5 %    1 6 %    1 7 %    1 8 %
Prozente vom aktue l l  vers icher ten Lohn zur  Berechnung des  max ima l  mög l i chen Vorsorgeguthabens

Beispiel: Alter aktuell:   40 Jahre
 Versicherter Lohn (VL):  CHF 60'000.−
 Sparplan aktuell:   ab Alter 24 bis 64: 8% vom versicherten Lohn
 vorhandenes Alterskapital:  50'000.−
Maximal mögliches Alterskapital:  60'000.− (vers. Lohn) * 182% (gemäss Tabelle) = 109'200.−
Maximaler möglicher Einkauf:   109'200.− abzüglich 50'000.− (vorh. Altersguthaben) = 59'200.−



E. 3 Übersicht Standard-Planangebote 

Versicherter Lohn in CHF 1)       

- Maximaler Jahreslohn 2)  

- Freibetrag 3)

- Eintrittsschwelle (Mindestlohn) 5)  

- Maximaler versicherter Lohn  

Höhe der Altersgutschriften in % des 
versicherten Lohnes 

- Altersgutschriften 6)

- Altersgutschriften nur für 
  Personalvermittler (Spezialplan) 

7)

Versicherte Leistungen in % des 
versicherten Lohnes 

8)

- Invalidenrente 

- Ehegattenrente 

- Lebenspartnerrente 

- Invaliden-Kinderrente 

- Waisenrente 

- Beitragsbefreiung 9)

- Todesfallkapital 

1)

2) 

3)

4) 

5) 

6) 

7) 

8)

9) 

10)

2 278’400.− 278'400.− 278'400.− 278'400.−83'520.−

Vorsorgeplan / Leistungshöhe Art. 
Reg. Obli+ Plan1 Plan2 Plan3 Obli 

3 0 4) 0 4) 0 4) 0 4)13'920.−

7 1.− 1.− 1.− 1.−20'880.−

3 278’400.− 278’400.− 278’400.− 278’400.−69'600.−

6 8-18 % 8-18 % 8-18 % 8-18 %8 %

6,7-18 % - - --

ja 10)

20 30 % 35 % 40 % 50 %

22 20 % 28 % 36 % 40 %

22 20 % 28 % 36 % 40 %

21 6 % 6 % 8 % 10 %

23 6 % 6 % 8 % 10 %

12 gemäss Vorsorge- und Sparplan 

24 nein ja 10) ja 10)

30 %

20 %

20 %

6 %

6 %

ja 10)

Plan Obli: Werte gültig ab dem 01.01.2011. Die Werte werden gemäss BPVG angepasst.

übrige Pläne: Werte gültig ab dem 01.01.2011. Der maximale Jahreslohn entspricht der 20-fachen  
  AHV-Minimalrente und wird gemäss AHV angepasst.

Der maximale Jahreslohn kann - mit Ausnahme des Planes Obli - tiefer festgelegt werden, entspricht aber im  
Minimum der 6-fachen minimalen AHV-Rente. Er ist im Vorsorgeplan (Anhang zum Anschlussvertrag) festgelegt.

Ein allfälliger Freibetrag wird entsprechend dem aktuellen Beschäftigungsgrad gekürzt.

Ein Freibetrag kann auf Wunsch festgelegt werden. Ein allfälliger Freibetrag ist so zu wählen, dass die Mindestan-
forderungen gemäss BPVG nicht unterschritten werden.

Die Eintrittsschwelle kann - mit Ausnahme des Planes Obli - höher festgelegt werden, beträgt aber im Maximum 
drei Viertel der maximalen AHV-Rente. Die Eintrittsschwelle kann beim Plan Obli tiefer festgelegt werden, 
entspricht jedoch im Minimum der Höhe des Freibetrages. Bei Teilinvalidität wird die Eintrittsschwelle entspre-
chend dem IV-Grad gekürzt.

Der Sparplan kann - mit Ausnahme des Planes Obli - individuell pro Firma und Personengruppe festgelegt 
werden. Es sind individuelle Altersabstufungen möglich.

Dieser Sparplan ist ausschliesslich für angeschlossene Personalvermittler vorgesehen.

Für den Jahreslohn ab der Obergrenze der obligatorischen Unfallversicherung (CHF 126'000.−) besteht für die 
Leistungen zusätzlich Unfalldeckung.

Die Wartefrist beträgt sechs Monate. Vorbehalten sind abweichende Bestimmungen im Anschlussvertrag.

Das Todesfallkapital entspricht dem vorhandenen Altersguthaben im Zeitpunkt des Todes unabhängig davon, ob 
eine Lebenspartnerrente fällig wird (Rückgewähr).

E. 3. Übersicht Standard-Planangebote



E. 4. Rentenumwandlungssätze

E. 5. Inkrafttreten

Risiko- und Sparbeiträge

Die Beiträge setzen sich aus dem Risikobeitrag und dem Sparbeitrag zusammen. Der Risikobeitrag wird von der Stif-
tung jährlich neu berechnet. Bei einer allfälligen Anpassung des Risikobeitrages erfolgt eine schriftliche Meldung an den 
Betrieb. Die Höhe der Beiträge ist zudem abhängig vom versicherten Vorsorgeplan der angeschlossenen Firma. Die 
entsprechenden Vorsorgepläne sowie die anteilmässige Aufteilung der Beiträge zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer sind im Anschlussvertrag der Firma defi niert. Die versicherten Mitarbeiter der Firma ersehen die Leistungen und 
Beitragsprozente auf dem persönlichen Vorsorgeausweis.

Der Arbeitgeber hat mindestens die Hälfte der Gesamtbeiträge aller versicherten Mitarbeiter aufzubringen. Vorbehalten 
bleibt Art. 7 Abs. 4 des Vorsorgereglements.

Verwaltungskosten und Abgaben

Die Verwaltungskosten, die Kosten für besondere Aufwendungen sowie die Abgabe an den Sicherheitsfonds werden im 
Kostenreglement geregelt.

Für Lehrlinge werden keine Verwaltungskosten und Abgaben erhoben.

Einkäufe, welche weniger als vier Jahre vor dem ordentlichen Rücktrittsalter erfolgen, werden bei Rentenbezug versiche-
rungstechnisch in eine Rente umgerechnet. Der oben erwähnte Rentensatz ist auf diesen Einkäufen nicht garantiert.

Diese Ergänzenden Bestimmungen zum Vorsorgereglement der Stiftung Sozialfonds treten auf den 
1. Januar 2012 in Kraft und ersetzen alle vorhergehenden Ergänzenden Bestimmungen.

Rücktritt erfolgt im Jahr: Umwandlungssatz
2 0 1 2  
2 0 1 3
2 0 1 4  

ab 2 0 1 5  

6,9 %
6,8 %
6,7 %
6,6 %

1. ordentliches Pensionsalter 

2. vorzeitige Pensionierung (frühestens vier Jahre vor ordentlichem Rücktritt) 

 
0,2 %

(Zwischenwerte werden interpoliert) 

Kürzung der obigen Umwandlungssätze pro Jahr um je 

Risch Herbert Kranz Eugen
Stiftungsratspräsident Stiftungsratsvizepräsident
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